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Der neue Mindestlohn ab 2022

Bitte denken Sie daran, ab Januar 2022 Arbeitsverträge und Gehaltszahlungen an den neuen Min-
destlohn anzupassen.

1.1.2022 =  €   9,82
1.7.2022 =  € 10,45

Insbesondere für so genannte Minijobber:innen müssen die arbeitsvertraglichen Vereinbarungen 
angepasst werden, damit die Minijobber nicht sozialversicherungspflichtig werden.

Bitte übermitteln Sie uns spätestens mit den Lohn- und Gehaltsunterlagen oder den Lohn- und Ge-
haltsinformationen für den Monat 01/2022 die angepassten arbeitsvertraglichen Regelungen. Ganz 
wichtig, achten Sie darauf, dass auch die Aufzeichnungen der täglichen Arbeitszeit (insbesondere 
für Minijobber:innen) der Mindestlohnanpassung folgen. In vielen Fällen sinkt die Wochenarbeitszeit 
für den oder die Minijobber:in.

Wann die von der neuen Ampel-Koalition beschlossene monatliche Arbeitslohn-Grenze von € 520,-
für Minijobber:innen gesetzlich geregelt wird, bleibt abzuwarten.
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